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Datenschutzhinweise im Rahmen der Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden 

Der Umgang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat für das Polizeipräsidium Bonn hohe Priori-

tät. Daher möchten wir Sie nachfolgend informieren:  

Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind gemäß Artikel 4 Nr. 1 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizier-

bar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt (insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten oder zu einer Online-Kennung) identifiziert 

werden kann. 

Verantwortlich und zuständig bei Fragen oder Beschwerden bezüglich des Umgangs mit Ihren Daten ist: 

Verantwortlich für die Verarbeitung von Daten ist das Polizeipräsidium Bonn als öffentlich-rechtliche Behörde des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Datenschutzbeauftragte. 

RIin Julia Reichert 
Polizeipräsidium Bonn 

Datenschutzbeauftragte 
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Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Wenn Sie sich mit einer Eingabe oder Beschwerde an das Polizeipräsidium Bonn wenden, verarbeitet dieses im 

erforderlichen Umgang zweckgebunden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihrem Anliegen gerecht zu werden. 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß den Rahmenvorgaben zur Bearbeitung von Beschwerden und Einga-

ben im Bereich der Polizei (Erlass MIK NRW v. 05.11.2010 – Az.: 13.05.01 -) 

Die Pflichten des Polizeipräsidiums Bonn gegenüber Ihnen als Bürgerin/ Bürger und Ihre Rechte nach 

dem neuen Datenschutzrecht 

Sie haben nach der DSGVO verschiedene Rechte, deren Einzelheiten Sie in den Art. 15 – 18 DSGVO geregelt 

sind: 

Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DSGVO 

Sie haben das jederzeitige Auskunftsrecht über die Rechtsgrundlagen, den Zweck, sowie den Umfang der Daten-

verarbeitung. Ein entsprechender Antrag sollte Ihr Anliegen präzisieren, um die Zusammenstellung von Informati-

onen zu erleichtern.   

Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO 

Sollten die betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend oder unvollständig sein, haben Sie das Recht, unver-

züglich die Berichtigung bzw. die Vervollständigung der entsprechenden Daten zu verlangen.  

Recht auf „Vergessen werden“ / Löschung gem. Art. 17 DSGVO 

Sie können unter den in Art. 17 DSGVO statuierten Voraussetzungen die unverzügliche Löschung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten verlangen. Dieser Löschungsanspruch hängt davon ab, ob diese Daten zur Erfüllung ge-

setzlicher Aufgaben noch benötigt werden.  
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO 

Unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbei-

tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und das Recht, die Daten ohne Behinderung des Polizeipräsidiums Bonn 

als Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen zu übertragen, sofern die in Art. 20 DSGVO genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind.  

 

 

 

Recht auf Beschwerde gem. Art. 77 DSGVO 

Sie können bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen, sofern Sie der Ansicht sind, 

dass die durchgeführte Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO ver-

stößt. Die diesbezüglich zuständige Datenaufsichtsbehörde ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW). 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 

Fax: 0211/38424-10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Beschränkung 

Sofern Ihre Daten zum Zwecke der Strafverfolgung benötigt werden, sind ihre Rechte nach §§ 11 bis 13 DSG 

NRW wegen des dann überwiegenden öffentlichen Interesses entsprechend eingeschränkt.  

Bei Fragen diesbezüglich wenden Sie sich gerne an die Datenschutzbeauftragte. 

Stand 18.11.2020 

Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verar-

beitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu widersprechen. Allerdings kann dem nicht 

nachgekommen werden, wenn das Polizeipräsidium Bonn zwingende Gründe für die Verarbeitung nachwei-

sen kann, die Ihre Interessen in einer Abwägung überwiegen oder wenn die Verarbeitung der Ausübung, 

Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen dient.  




